Liebe Tierfreunde
Aus gegebene Anlass wende wir uns an Sie, es geht um Tierhaltung
Wenn Sie feststellen das Tiere nicht artgerecht gehalten werden ist es wichtig die Behörden einzuschalten. Zuständi ist das Veterinäramt und das Ordnungsamt. Im Fall von Tierquälerei zusätzlich noch die Polizei.

Die anonymen Anrufe die uns erreichen können von den Behörden nicht bearbeitet werden! 
z.B.: bellende Hunde ist eine Belästigung und muss dem Ordnungsamt gemeldet werden, außerhalb der Öffnungszeiten ist die Polizei der Ansprechpartner.

Im Fall des Verdachtes von unsachgemäßer Haltung, Tierquälerei ist das Veterinäramt Ihr Ansprechpartner, außerhalb der Öffnungszeiten hat die Polizei und Rettungsstelle die Notdienstnummer der Behörde.

Auf Wunsch muss Ihre Anonymität gewahrt bleiben, aber zur Bearbeitung benötig die Behörde Ihre Daten.
Tierschutz-Hundeverordnung
Auszug § 2 Allgemeine Anforderungen an das Halten
(1) Einem Hund ist nach Maßgabe des Satzes 3

1. ausreichend Auslauf im Freien außerhalb eines Zwingers zu gewähren,
2.mehrmals täglich in ausreichender Dauer Umgang mit der Person, die den Hund hält, betreut oder zu betreuen hat (Betreuungsperson), zu gewähren
TierSchHuV - Tierschutz-Hundeverordnung 
Das Tierschutzgesetz
§ 2 TierSchG: Dieser Paragraf verpflichtet Tierhalter, ihre Tiere artgerecht zu halten und sie vor Schmerzen, Leiden und Schäden zu schützen. Das bedeutet auch, dass Du als Hundebesitzer dafür verantwortlich bist die Hundeverordnung einzuhalten.
Tierschutzvereine, Tierheime oder ähnliche Einrichtungen
sind nicht berechtigt, außer in lebensbedrohlichen Notlagen, die Aufgaben der Behörden zu übernehmen. Um als Tierschützer/Bürger zu handeln muss immer ein Auftrag der Behörde schriftlich vorliegen!

Die Vereine und Einrichtungen für Tiere kümmern sich um die Schutzbefohlenen als Tierbetreuer, -Pfleger und -Berater, sie haben KEINE behördlichen Rechte. 

Auf unserer Webseite www.tierheimweida.de: Unser Tierschutzverein "Wissen und Recht"

finden Sie einige informatioenen zum Thmea: Tierheimordnung ; Fundsachen ; 

Hundeverordnung.
Bitte wenden Sie sich in erster Linie an Ihre Behörden oder die Polizei.
Das Tierschutz Weida Team

